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2. Reglement Helfereinsätze 
 
Ziel und Zweck  
Für die Förderung des Radsportes möchte der Verein ein attraktives Trainingsangebot und 
auch gesellige Anlässe durchführen, bei welchen alle Mitglieder profitieren können. Dazu ist 
es wichtig, dass sich der Verein bei Radsportanlässen, regionalen Festen oder sonstigen 
Anlässen engagiert zeigt und präsentiert. Für die Vereinsentwicklung ist dies enorm wichtig.  
Eine wichtige Einnahmequelle für die Vereinsfinanzierung besteht daher auch aus den 
Einnahmen aus den Anlässen, welche vom Club organisiert werden. Dazu sind wir auf 
Helfer angewiesen, welche sich teilweise leider nur mit grossem Aufwand finden liessen.  
 
Anpassungen Änderungen 
Der Vorstand oder ein Vereinsmitglied kann eine Änderung dieses 
Reglements an der Generalversammlung beantragen. 
 
Geltungsbereich 

Das Helferreglement gilt bis auf Widerruf oder Ersatz durch eine Neufassung. 
 
Allgemein 

Es wird zwischen Helfern und Funktionären unterschieden. Funktionäre werden durch den 
Vorstand bezeichnet und besetzen innerhalb des Vereins ein definiertes Amt (z.B. Trainer, 
Materialwart, OK Bike World Race Series, etc.).  
Als Helfer werden alle Aktiven und JuniorInnen Mitglieder bezeichnet, welche Leistungen 
vom Verein beziehen und daher verpflichtet sind, Helfereinsätze zu leisten.  
Für JuniorInnen dürfen deren Eltern oder Familienmitglieder die Einsätze übernehmen. 
Trainer, Vorstandsmitglieder und Funktionäre sowie Ehren, Frei, Passivmitglieder sind vom 
Helferdienst entbunden. Sämtliche entbundenen Personen sind vom Vorstand zu 
bezeichnen.  

Rahmenbedingungen zum Helfereinsatz:  
Helfereinsätze sind für die Vereinsinteressen zu leisten und werden nicht entschädigt.  
Im Verhinderungsfall ist das Mitglied selbständig für adäquaten Ersatz besorgt und hat 
diesen der aufbietenden Stelle zu melden. Ein vollwertiger Helfereinsatz umfasst etwa 3 
Stunden Präsents.    
 
Anmelden zu Helfereinsätzen 

Im VCV arbeiten wir neu mit dem Online Tool «Helfereinsatz.ch» Das vereinfacht die ganze 
Administration und Einsatzart der Helfer. Vor einem Event werden alle Informationen dazu 
frühzeitig den Mitgliedern per E-Mail bekannt gegeben. Den Mitgliedern wird eine 
angemessene Frist zur Eintragung ihrer Helfereinsätze gesetzt. Nach dieser Frist erfolgt 
noch eine Erinnerung, danach werden über «Swissvolunters» die fehlenden Helfer 
rekrutiert. Ein Nachmeldung ist danach nicht mehr möglich.   
 
Folgende Events aus dem Jahresprogramm sind für Helfereinsätze vorgesehen:  

 Bike World Race Series mit allen Vorbereitungs und Aufräumarbeiten. 
 Dorffest Volketswil  
 Weihnachtsmarkt Volketswil  
 Pfingstausfahrt und Marroni Fest  
 Bike Park Bülach, Aktivtrainings in den Alpen.  
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Folgen bei nicht erfüllter Helferpflicht 
Nach Abschluss aller Events wird denjenigen Aktiv oder JuniorInnen Mitglieder, welche 
keinen vollwertigen Einsatz geleistet haben, eine Rechnung in der Höhe von Fr. 100.- 
zugestellt.  
Bei nicht vollständig erfüllten Einsatzzeit wird pro Rata abgerechnet. 
 
Bemerkung:  
Nach dem Rennwochenende bei der Bike World Race Series sind nur noch geringe 
Helfereinsätze nötig. Falls diese verpasst werden oder diese bereits ausgebucht sind und 
kein Einsatz mehr geleistet werden kann, ist die Rechnung in jedem Fall zu zahlen. Für die 
Erfüllung der Helferpflicht ist jedes Aktive oder JuniorInnen Mitglieder selbst zuständig. 
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